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Aufgaben Zivilrichter erster Instanz 

Allgemeiner Teil 

3. Beweis erheben? 

Relationstechnik 
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3.2 Klägerstation 
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1. zwei Verteidigungsstrategien 
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Klägerstation Beklagtenstation Replikstation Duplikstation Beweisstation

1. AGL

a) anspruchsbegr. Voraussetzungen a) Vortrag zu anspruchsbegr. Voraus.

aa) Voraussetzung A

Tatsachenvortrag a d. Kl. hierzu
P: Auslegen; P: Rechtstatsachen

Ist Tatsache streitig ?
 P: Auslegen

bb) Voraussetzung B

Tatsachenvortrag b d. Kl. hierzu Ist Tatsache streitig ?

b) Vortrag zu Einwendungen Vortrag d. Kl. zu Einwendungen

aa) Einwendung A

(1) Voraussetzung X

Tatsachenvortrag x d.  Bekl. hierzu
P: Auslegen; P: Rechtstatsachen

Ist Tatsache streitig ?
P: Auslegen

(2) Voraussetzung Y

Tatsachenvortrag y d. Bekl. hierzu Ist Tatsache streitig ?

bb) Einwendung B

Wie (1) ff.

Gegennorm zur Einwendung

Voraussetzung Z

Tatsachenvortrag z d. Kl. hierzu Streitig?

c) Vortrag zu mat. Einreden Vortrag d. Kl. zu mat. Einreden

wie b) aa) ff. wie bei Einwendungen

Gegennorm zur mat. Einrede

Wie bei Einwendung

2. AGL (u.U. aufgrund Hilfsvorbringens)
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Lösungsschema: hier Beklagtenstation 
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„Schnipsel“ - vom Anfang bis ans Ende  

Prinz & Nieberding 

Rechtsanwälte 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
• 
           Vechta, den 15.04.2006 

 
In dem Rechtsstreit 

 
K-GmbH ./. Z-GmbH 

 

Az: 6 O 527/06 
 
 
trage ich für meine Mandantin ergänzend vor: 
 
Anläßlich des Telefonates zwischen dem Mitarbeiter Schulz der Klägerin und 
dem Zeugen Müller haben sich beide auf einen Einheitspreis von 258,20 € 
geeinigt.  
 
Beweis: Zeugnis Schulz, zu laden über die Klägerin. 
 
Auf dem Konto der Klägerin ist bislang kein Betrag in Höhe von 20.291,97 € 
gutgeschrieben worden. Die vorgelegte Durchschrift des Überweisungsträgers 
wurde nicht von der Bank gegengezeichnet. Es wird deshalb bereits bestritten, 
dass der Betrag von dem Konto der Beklagten abgebucht wurde.  
 
 
Prinz, Rechtsanwalt 

 
 
Landgericht Oldenburg 
Elisabehtstr. 7 
 
26135 Oldenburg 
 

Schriftsätze, 

Urkunden, 

Protokoll 

- alle möglichen Quellen für den Stoff  
  auswerten 

- in der Rechtsansicht kann („negativer“)  
  Tatsachenvortrag enthalten sein 

- nur der aktuelle Vortrag, nicht der überholte 

- ev. Auslegung des Vortrages 

- substantiiert genug? 

König - jurref.de 

AT 3.2 Klägerstation 1.8 

- verspäteter Vortrag (§§ 296, 296a)  
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Darstellung in der Beklagtenstation I 

Ausgangspunkt

Bestreiten

einer ganz bestimmten anspruchsbegründenden

Tatsachenbehauptung des Klägers,

die in der Klägerstation geprüft wurde

Das Bestreiten  (klären: 1. liegt überhaupt ein Bestreiten vor? 2. Ist das

Bestreiten substantiiert = „qalifiziert“ genug?) der Behauptung des

Klägers, er habe xy weggenommen, könnte gegenüber der Anspruchs-

grundlage aus § 823 BGB erheblich sein. Dies ist der Fall, denn wenn –

was an dieser Stelle zu unterstellen ist – der Beklagte xy nicht

weggenommen hätte, lägen die Voraussetzungen von § 823 BGB nicht

vor.

Formulierungsvorschlag

Zwischenergebnis

Das Bestreiten der Behaupt. des Klägers, er habe xy weggenommen.,

ist erheblich gegenüber dem Anspruch aus § ...

König - jurref.de 

AT 3.3.4 Bekl-Darstellung 1.1 
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Klägerstation Beklagtenstation Replikstation Duplikstation Beweisstation

1. AGL

a) anspruchsbegr. Voraussetzungen a) Vortrag zu anspruchsbegr. Voraus.

aa) Voraussetzung A

Tatsachenvortrag a d. Kl. hierzu
P: Auslegen; P: Rechtstatsachen

Ist Tatsache streitig ?
 P: Auslegen

bb) Voraussetzung B

Tatsachenvortrag b d. Kl. hierzu Ist Tatsache streitig ?

b) Vortrag zu Einwendungen Vortrag d. Kl. zu Einwendungen

aa) Einwendung A

(1) Voraussetzung X

Tatsachenvortrag x d.  Bekl. hierzu
P: Auslegen; P: Rechtstatsachen

Ist Tatsache streitig ?
P: Auslegen

(2) Voraussetzung Y

Tatsachenvortrag y d. Bekl. hierzu Ist Tatsache streitig ?

bb) Einwendung B

Wie (1) ff.

Gegennorm zur Einwendung

Voraussetzung Z

Tatsachenvortrag z d. Kl. hierzu Streitig?

c) Vortrag zu mat. Einreden Vortrag d. Kl. zu mat. Einreden

wie b) aa) ff. wie bei Einwendungen

Gegennorm zur mat. Einrede

Wie bei Einwendung

2. AGL (u.U. aufgrund Hilfsvorbringens)
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Lösungsschema: hier Beklagtenstation 
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AGL

1. Kaufvertrag; Einigung

    über 48 cbm + 29,037 cbm KVH z. Einheitspreis von 258,20 EUR/cbm netto?

    über 83,197 m Gartenbretter z. Einheitspreis von 6,55 EUR/m netto?

    a) Kein ausdrücklicher Vortrag

    b) sinngemäßer Vortrag? Auslegung §§ 133, 157

        aa) Auslegungstatbetand einschließlich Interessenlage:

              Z-GmbH (Z war eine Zimmerei, hatte ich geschwärzt)

              Lieferung von rd. 77cbm Balken = geschätzt eine komplette LKW-Ladung

              Rechnung mit ausgewiesenen Einheitspreisen

              Lebenserfahrung: Kein Holzgroßhandel liefert ohne Bestellung Ware in dieser Menge

              Lebenserfahrung: auch Holzgroßhandel muss Ware vorher kaufen und bezahltn

              Lebenserfahrung: anlässlich der Bestellung wird über den Preis geredet, ansonst. soll sinngemäß der
                                             „Laden“preis gelten

        bb) Auslegungsergebnis

              Geschf. o. Mitarbeiter der Z-GmbH hat Ware geordert und dabei hat man sich auf die Einheitspreise geeinigt

2. Rechtsfolge: Pflicht zur Kaufpreiszahlung

77,037 * 258,20 = 19890,95 * 0,16 = 3182,55 Ust = 19890,95 + 3182,55 = 23073,50 EUR brutto

83,197 * 6,55 = 544,94 * 0,16 = 87,19 Ust = 544,94 + 87,19 = 632,13 brutto

Folge: schlüssig dargelegt ?

Lösungsschema 

TB-Vorauss. eintragen - ev. Definition herausschreiben - Platz für Subsumtion lassen 

- nach den ev. mehreren Lebenssachverhalten trennen  
    (gezahlt / Zeitablauf / Kläger hat selbst schuld...) 

- sorgfältig TBM eintragen (Palandt!) 

- sorgfältig Definitionen eintragen (Palandt!) 
falls nicht offensichtlich 

Gegennorm 

König - jurref.de 

AT 3.3.4 Bekl-Darstellung 1.2 
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„Schnipsel“ - vom Anfang bis ans Ende  

Prinz & Nieberding 

Rechtsanwälte 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
• 
           Vechta, den 15.04.2006 

 
In dem Rechtsstreit 

 
K-GmbH ./. Z-GmbH 

 

Az: 6 O 527/06 
 
 
trage ich für meine Mandantin ergänzend vor: 
 
Anläßlich des Telefonates zwischen dem Mitarbeiter Schulz der Klägerin und 
dem Zeugen Müller haben sich beide auf einen Einheitspreis von 258,20 € 
geeinigt.  
 
Beweis: Zeugnis Schulz, zu laden über die Klägerin. 
 
Auf dem Konto der Klägerin ist bislang kein Betrag in Höhe von 20.291,97 € 
gutgeschrieben worden. Die vorgelegte Durchschrift des Überweisungsträgers 
wurde nicht von der Bank gegengezeichnet. Es wird deshalb bereits bestritten, 
dass der Betrag von dem Konto der Beklagten abgebucht wurde.  
 
 
Prinz, Rechtsanwalt 

 
 
Landgericht Oldenburg 
Elisabehtstr. 7 
 
26135 Oldenburg 
 

Schriftsätze, 

Urkunden, 

Protokoll 

- alle möglichen Quellen für den Stoff  
  auswerten 

- in der Rechtsansicht kann Tatsachenvortrag  
  enthalten sein 

- nur der aktuelle Vortrag, nicht der überholte 

- ev. Auslegung des Vortrages 

- substantiiert genug? 

König - jurref.de 
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- verspäteter Vortrag (§§ 296, 296a)  
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Ausgangspunkt

Vortrag einer Tatsache durch Bekl. zu einer Gegennorm

auch wenn nur eine von mehreren Voraussetzungen der Gegennorm streitig ist, empfehle
ich, mit der Prüfung in der Beklagtenstation (und nicht in der Klägerstation)

zu beginnen (man verliert sonst zu schnell selbst den Überblick), dadurch wird aber
zwingend eine 2. Klägerstation = Replikstation erforderlich

Der Tatsachenvortrag des Bekl., er habe.2.000,00 € in bar an den Kläger

gezahlt,  könnte gegenüber der AGL aus § ... erhebl. sein, wenn der

Anspruch dadurch gem §... - nicht entstanden - untergegangen -gehemmt ...wäre.

Das ist der Fall, wenn

1. Tatbestandsvoraussetzung + Definition der Gegennorm

    Hier …(Subsumtion)

2. ...                                      Rechtsfolge: ....

Formulierungsvorschlag

Zwischenergebnis

Das Vorbringen des Bekl., er habe 2.000,00 € in bar an den Kläger gezahlt

....ist erheblich gegen der AGL...

Darstellung in der Beklagtenstation II 

König - jurref.de 
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